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Stadtverwaltung Sömmerda  Eingangsstempel/Gemeinde: 
Bau- und Umweltamt     
Marktplatz 3 – 4  
      
99610 Sömmerda    Nr. im Antragsverzeichnis: 
 
 

 
 

 Antrag auf Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung gem.  
§ 144 BauGB auf der Grundlage der Sanierungssatzung vom 30.10.1991  

 Antrag nach § 172 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) -
Erhaltung der städtebaulichen Eigenart,  
Satzung der Stadt Sömmerda vom 16.04.1993 

 Antrag nach § 172 Abs. 1. Satz 1, Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) - 
Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung,  
Satzung der Stadt Sömmerda vom 10.10.1992 

 Antrag auf Erteilung der Genehmigung gem. § 11 Gestaltungssatzung i. 
V. mit § 83 Thüringer Bauordnung vom 16.03.2004 

 
 
 
1. Antragsteller/in bzw. Bevollmächtigte/r: 
Name 

Anschrift 

Telefon Telefax E-Mail 

 
 
2. Eigentümer/in bzw. Mieter: 
Name 

Anschrift 

Telefon Telefax E-Mail 

 
 
3. Vorhaben 

 I.    bauliche Änderung (Modernisierung, Instandsetzung, Neubau) 

 II.   Nutzungsänderung 

 III.  Rückbau (Teilabbruch/Abbruch) 

 IV. Werbeanlage 
 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens – falls nicht ausreichend, gesondertes Blatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

 

Förderung mit Mitteln des Städtebauförderprogramms  
 

  ist beantragt         wird beantragt        wird nicht beantragt 
 

 
4.Baugrundstück 
Gemarkung 

 
Flur 

Gemeinde 

 
Flurstück 

Denkmalschutz ist gegeben ja                   nein 
 
 

 
5. Dem Antrag ist beigefügt: 

  amtlicher Lageplan                          Baubeschreibung                                Fotos 
  
  

  Kopie Lageplan                                Bauzeichnungen                                   Berechnungen,GFZ/GRZ/Wohnflächen 
 
 

  sonstige Anlagen                            Vollmacht, falls Antragsteller abweichend von Nr. 2 

 

 
Hinweis: 
Bei allen baugenehmigungspflichtigen Vorhaben im Bereich des Sanierungsgebietes, der Erhal-
tungssatzungen, und der Gestaltungssatzung ist dieser Antrag zusammen mit dem Bauantrag beim 
Landratsamt, Sömmerda, Untere Bauaufsichtsbehörde, Wielandstr.4, 99610 Sömmerda abzugeben. 
Ist für die geplante Maßnahme keine Baugenehmigung erforderlich, ist dieser Antrag zusammen mit 
den oben genannten Unterlagen bei der Stadtverwaltung Sömmerda (siehe Seite 1) einzureichen. 
 

Unterschriften: 
Ich versichere/Wir versichern hiermit die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 
Mir/Uns ist bekannt, dass unzutreffende Angaben unter Umständen zu einem Widerruf einer evtl. er-
teilten Genehmigung führen können. Ausgeführte Maßnahmen ohne eine Genehmigung stellen eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld gemäß § 213 BauGB geahndet werden kann. 

 
 
 
Datum der Antragstellung Unterschrift Antragsteller/in, Bevollmächtigte    Unterschrift Entwurfsverfasser 

   

 


